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75 Jahre djb |  Feministische Außenpolitik in Zeiten von Krisen und Konflikten 

Der Deutsche Juristinnenbund e.V. (djb) wurde am 28. August 
1948 unter dem Namen „Vereinigung weiblicher Juristen und 
Volkswirte e.V.“ von Rechtsanwältin und Notarin Hildegard 
Gethmann gemeinsam mit sechs weiteren Kolleginnen in Geth-
manns Kanzlei in Dortmund gegründet. Dort, in Dortmund, wur-
den 1998 der 50. und 2018 nach dem Motto „Viel erreicht – noch 
viel zu tun“ auch der 70. Geburtstag des djb gefeiert. Anlässlich 
dieses Geburtstags wurde ein umfangreiches Jubiläumsheft zur 
Geschichte des djb veröffentlicht, die djbZ 2/2018. 

Der 75. Geburtstag am 28. August 2023 fiel in eine Zeit der 
internationalen Krisen und Konflikte. Daran hat sich bislang 
nichts geändert, sondern es kommen weitere hinzu. Russland 
führt einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, im Nahen Osten 
herrschen Terror und Krieg, geflüchtete Afghan*innen werden 
aus Pakistan vertrieben. Die Jubiläumsveranstaltung am 29. 
Januar 2024 in Berlin stand daher unter dem Motto „Feminis-
tische Außenpolitik in Zeiten von Krisen und Konflikten“. Zu 
Gast war unter anderen die erste Außenministerin Deutsch-
lands, Annalena Baerbock, die den Begriff der feministischen 
Außenpolitik auf die politische Bildfläche gebracht hat und ihr 
Regierungshandeln danach ausrichtet. 

Mitorganisatorin der Jubiläumsveranstaltung war die 
Humboldt-Universität zu Berlin, in deren Räumen die Veran-
staltung auch stattfand. Vor Ort nahmen ca. 160 Personen teil, 
den Livestream verfolgten zeitweise fast 500 Personen. Nach 
den Begrüßungen durch djb-Präsidentin Ursula Matthiessen-

Kreuder und Prof. Dr. Julia 
von Blumenthal, Präsidentin 
der Humboldt-Universität zu 
Berlin, sprach Schirmherrin, 
Elke Büdenbender, Verwal-
tungsrichterin, djb-Mitglied 
und Ehefrau des Bundesprä-
sidenten Frank-Walter Stein-
meier es ein Videogrußwort. 

Bundesministerin Annale-
na Baerbock hielt die Festre-
de zum Thema Feministische 
Außenpolitik, anschließend 
sprach sie mit Ursula Matthies-
sen-Kreuder über ihre feminis-
tischen außenpolitischen Ziele. 
Das folgende rechtspolitische 
Gespräch mit Prof. Dr. Susan-
ne Baer, LL.M. (Richterin des 
Bundesverfassungsgerichts von 
2011–2023 und Professorin an 

der Humboldt-Universität zu Berlin), Dilken Çelebi, LL.M. 
(Vorsitzende der djb-Kommission Strafrecht) und Prof. Dr. 
Leonie Steinl, LL.M. (Professorin an der Universität Münster) 
wurde moderiert von Valentina Chiofalo (Vorsitzende der djb-
Kommission Europa- und Völkerrecht). 

Schließlich wurde gefeiert: mit Sekt, Häppchen und türkis-
goldener Geburtstagstorte. 

Alle Reden der Veranstaltung sind im Folgenden abgedruckt, 
die gesamte Veranstaltung können Sie auch nachschauen auf 
unserer Webseite: https://www.djb.de/termine/details/v240129
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Begrüßung 

Ursula Matthiessen-Kreuder
djb-Präsidentin

Liebe Anwesende hier im Raum der Humboldt-Universität, liebe 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in unserem Stream!

Das ist heute ein besonderer, ein besonders schöner Tag, weil 
wir den Deutschen Juristinnenbund feiern. Wir sind am 28. 
August 2023 75 Jahre alt geworden. Wir haben seit 75 Jahren 
etwas zu sagen und werden auch in Zukunft einen unbeirrten 
Blick auf Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung wer-
fen. Unseren Geburtstag feiern wir zusammen mit unserem 
Kooperationspartner, dem Lehrstuhl für Öffentliches Recht 
und Geschlechterstudien der Humboldt-Universität zu Berlin, 
dem ich schon an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit 
und die Gastfreundschaft in diesen Räumlichkeiten sehr danke.

Es ist auch ein ganz besonderer Tag, weil wir mit der Bun-
desaußenministerin, Annalena Baerbock, eine Frau zu Gast 
haben, die wie keine andere in der Öffentlichkeit steht, die wie 
keine andere Kilometer um Kilometer zurücklegt um ihres Amtes 
zu walten, die wie keine andere die Gesellschaft auffordert, neu 
über die Zusammenhänge in der Welt nachzudenken und die 
wie keine andere demonstriert, dass Muttersein kein Hindernis 
ist, um große Aufgaben wahrzunehmen.

Liebe Anwesende, 
Ich begrüße unsere Rednerinnen: Prof. Dr. Julia von Blumenthal, 
Präsidentin der Humboldt-Universität zu Berlin; Elke Büden-
bender, Schirmherrin unserer Veranstaltung, die sich aufgrund 
anderer Verpflichtungen mit einem virtuellen Grußwort meldet; 
Bundesaußenministerin Annalena Baerbock; Prof. Dr. Susanne 
Baer, ehemalige Richterin des Bundesverfassungsgerichts und 
Inhaberin des Lehrstuhls für Öffentliches Recht und Geschlech-
terstudien der Humboldt-Universität zu Berlin, die uns diese 
Veranstaltung hier und heute ermöglicht hat; Dilken Çelebi, Vor-
sitzende der djb-Kommission Strafrecht; Prof. Dr. Leonie Steinl, 
Professorin an der Universität Münster und Valentina Chiofalo, 
Vorsitzende der djb-Kommission Europa- und Völkerrecht.

Ich begrüße von Herzen unsere früheren Präsidentinnen 
Ursula Raue, Margret Diwell, Jutta Wagner, Ramona Pisal 
und Prof. Dr. Maria Wersig – meine Vorgängerin, die aus dem 
Ausland online zugeschaltet ist und der wir verdanken, dass 
Annalena Baerbock heute bei uns ist.

Ich begrüße alle Anwesenden aus der Legislative, Exekutive 
und Judikative aus Europa, des Bundes und der Länder, aus 
befreundeten Verbänden und Institutionen aus der gesamten 
Bundesrepublik und natürlich aus Berlin. Ich bitte um Verständ-
nis, dass ich Sie heute hier aus Zeitmangel nicht alle persönlich 
ansprechen kann. Unser Willkommensgruß an Sie kommt nicht 
minder von Herzen.

Ein besonderer Gruß geht auch an die 400 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer in unserem Stream und dabei an unsere Gäste, 
aber auch an unsere zahlreichen Mitglieder.

Ich freue mich sehr, Sie zu sehen, und weiß, dass Frauen 
wie Sie drei garantieren, dass unser Wissen gepflegt und der 
rechtspolitische Staffelstab weitergegeben wird.

Der Deutsche Juristinnenbund: Seit 75 Jahren existieren wir 
als rechtspolitischer Verein, wirken an einer geschlechtergerech-
ten und gleichberechtigten Zukunft dieses Landes mit. Der Weg 
war manchmal steinig, aber es hat sich gelohnt. Deutschland 
hat sich wie der djb seit seiner Gründung weiterentwickelt und 
wir durften dieses Wachsen begleiten.

Vereinsarbeit ist immer „Ehrenamt“ und mit Anstrengung, 
Durchhaltevermögen und erheblichem Zeitaufwand verbunden. 
Ich danke heute noch einmal ausdrücklich allen, die für den 
djb gearbeitet, ja „geackert“ haben und ihm die Treue halten.

Was sehen wir, wenn wir in die Zukunft schauen? Wir sehen, 
dass sich Teile unserer Zivilgesellschaft demokratiefeindlich ra-
dikalisieren. Wir fühlen uns gelegentlich hilflos. Woher kommt 
die Wut, diese Unversöhnlichkeit?

Auf vieles habe ich und haben Sie vermutlich noch keine Ant-
wort. Eines aber weiß ich sicher: Der Deutsche Juristinnenbund 
wird das verteidigen und weiterentwickeln, was nach unserer 
Auffassung für eine gerechte und friedliche Welt von morgen 
wichtig ist: Demokratische Institutionen und die Besinnung auf 
die Grundregeln unserer Verfassung, die aus den Trümmern 
Nazideutschlands entstanden ist.

Heute wollen wir eine internationale Perspektive einneh-
men: Bundesministerin Baerbock wird zu uns über feministi-
sche Außenpolitik sprechen, die sie im deutschen Raum auf die 
politische Tagesordnung gesetzt hat. Dafür gab es, wie es bei 
feministischen Vordenkerinnen üblich ist, nicht nur Applaus. 
Denn Feminismus ist bis heute immer noch für viele ein rotes 
Tuch. Umso beeindruckender ist es, dass sich die Ministerin 
nicht hat beirren lassen.

Im Anschluss führen wir hier auf dieser Bühne ein rechtspoli-
tisches Gespräch zu feministischer Außenpolitik, moderiert von 
unserer Vorsitzenden der Kommission Europa- und Völkerrecht 
Valentina Chiofalo.

Grußwort

Prof. Dr. Julia von Blumenthal
Präsidentin der Humboldt-Universität zu Berlin

Sehr geehrte Ministerin Baerbock,
sehr geehrte Frau Matthiessen-Kreuder,
sehr geehrte, liebe Frau Baer,
sehr geehrte Gäste,

es ist mir eine große Ehre, heute diese Veranstaltung anlässlich 
des 75. Jubiläums des Deutschen Juristinnenbundes eröffnen 
zu dürfen. Die Gründung im Jahr 1948 kann fast als ein revo-
lutionärer Akt gewürdigt werden. 

Ohne Elisabeth Selbert, Mitglied im Deutschen Juristinnen-
bund, hätten wir heute vielleicht nicht diesen schönen klaren 
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Satz im Grundgesetz: Männer und Frauen sind gleichberechtigt. 
Und ohne diesen klaren Satz hätte es die spätere Judikatur des 
Bundesverfassungsgerichts nicht gegeben, die dem Bundesge-
setzgeber gerade in den ersten Jahrzehnten nach der Gründung 
der Bundesrepublik immer wieder in Gleichstellungsfragen auf 
die Sprünge helfen musste. Viele prominente Namen sind mit 
dem Deutschen Juristinnenbund verbunden. 

Dr. Lore Maria Peschel-Gutzeit habe ich noch selbst ken-
nengelernt, als sie Justizsenatorin in Hamburg war. Es hat mich 
immer sehr beeindruckt, wenn sie davon erzählt hat, wie sie 
in der damals noch eindeutig männerdominierten Sphäre der 
Justiz Gleichberechtigung eingefordert hat und damit einen 
Kulturwandel angestoßen hat.

Bis heute sind die Felder, aus denen Sie kommen, die Rechts-
wissenschaft, die Volkswirtschaftslehre und die Betriebswirt-
schaftslehre an den Universitäten Bereiche, in denen Geschlech-
terparität noch keineswegs erreicht ist. Und ich kann mir vor-
stellen, wie viele von Ihnen, die sie heute hier im Raum sitzen, 
in Ihrer Karriere die gläserne Decke noch gespürt haben und 
sich mit dem Fortschritt der Karriere immer häufiger in der 
Situation sahen, die einzige Frau unter vielen Männern zu sein. 

Es gibt sie noch, die „leaky pipeline“ und die fehlende Ge-
schlechtergerechtigkeit, die für Frauen den Weg in Spitzenpo-
sitionen noch keineswegs selbstverständlich macht. Unter den 
Universitätspräsidentinnen ist der Frauenanteil auf 37 Prozent 
gestiegen, an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften 
allerdings gesunken, sodass insgesamt nach wie vor weniger als 
30 Prozent der Hochschulen in Deutschland eine Rektorin oder 
Präsidentin an der Spitze haben.

Wir brauchen also nach wie vor Vereinigungen wie den 
Juristinnenbund, Netzwerke, die Frauen ermutigen, auch nach 
höchsten Ämtern zu streben. In diesen Ämtern können sie dann 
einen Unterschied machen. So wie es unser heutiger ganz be-
sonderer Gast, Außenministerin Baerbock, tut. Uns ist bewusst: 
auch Parität in höchsten Ämtern bedeutet nicht das Ende des 
Kampfes für Geschlechtergerechtigkeit, denn es geht um viel 
mehr: Es geht um ein diversitäts- und geschlechtersensibles 
Handeln, um Werteorientierung und darum, die Auswirkungen 
auf die Situation von Frauen ganz besonders im Blick zu haben.

Außenministerin Baerbock hat mit den Leitlinien für femi-
nistische Außenpolitik einen wichtigen, einen mutigen Akzent 
gesetzt. Mitten in einer Zeit, in der Kriege dominieren: die 
Ausweitung des Russischen Angriffskriegs auf das gesamte Ter-
ritorium der Ukraine vor fast zwei Jahren, der Terrorangriff der 
Hamas im vergangenen Oktober; die darauffolgende militärische 
Verteidigung Israels gegen die Hamas, die an Grenzen geht und 
droht, Grenzen des Völkerrechts zu überschreiten, wie am ver-
gangenen Freitag der Internationale Gerichtshof gemahnt hat. 

Es scheint, als sei die durch das Völkerrecht und die Vereinten 
Nationen gedachte Friedensordnung erneut bis aufs Äußerte 
herausgefordert. Dies sind Zeiten, in denen es umso schwieri-
ger ist, für eine Außenpolitik zu werben, die einer besonderen 
Werteorientierung, einer spezifisch feministischen Perspektive 
folgt. Gerade in einer solchen Zeit, in der Gewalt dominiert, ist 
die Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten und Grenzen des 

Völkerrechts so wichtig. Die ordnende Kraft des Völkerrechts 
ist noch viel mehr von Akzeptanz, von Rechtsbefolgung aus 
Überzeugung abhängig, als das Recht im Nationalstaat, das 
auch nicht allein durch Rechtsdurchsetzung durch Polizei und 
Gerichte leben kann. 

Und ich möchte mit einem Zitat einer ehemaligen Verfas-
sungsrichterin schließen. Gertrud Lübbe-Wolff hat in einem 
ganz anderen inhaltlichen Kontext eben noch einmal daran 
erinnert, ich zitiere:

„Das Recht wäre in seinen Wirkungsmöglichkeiten hoff-
nungslos überfordert, wenn es in jedem Einzelfall besonders 
durchgesetzt werden müsste. Als Ordnungsfaktor wirkt es meist 
nur dadurch, dass die Mitglieder einer Rechtsgemeinschaft es 
als ernst gemeint erkennen und sich an ihm in der Regel orien-
tieren, ohne dass sie durch Bescheide oder Urteile persönlich 
dazu angehalten werden müssten.“ 

Sie haben sich heute anspruchsvolle Fragen vorgenommen, 
auf die es keine endgültigen Antworten geben wird. Ich wünsche 
Ihnen intensive und produktive Beratungen.

Videogrußwort der Schirmherrin 

Elke Büdenbender
Verwaltungsrichterin und Ehefrau von Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier

Sehr geehrte Frau Bundesministerin,
sehr geehrte Frau Matthiessen-Kreuder,
sehr geehrte Frau Professorin von Blumenthal,
vor allem aber: liebe Kolleginnen!

herzlichen Glückwunsch zum Fünfundsiebzigsten!
Die meisten Menschen sind an ihrem 75. Geburtstag längst 

im Ruhestand – oder ehrenamtlich für die Gesellschaft engagiert 
und dann im „Unruhestand“.

Für den Deutschen Juristinnenbund gilt weder noch. Seit der 
Gründung am 28. August 1948 prägt der djb die rechtspolitische 
Debatte und rechtspolitische Vorhaben im Sinne von uns Frauen. 
Dieses Engagement hat unsere Gesellschaft geschlechtergerechter 
gemacht – und macht dies auch weiterhin.

Der djb ist unabhängig und ehrenamtlich über Kommissionen 
und Arbeitsstäbe organisiert. Die über 5.000 Mitglieder bringen 
sich mit ihrer juristischen Fachexpertise beruflich und für den 
djb in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen und 
auf unterschiedlichen Ebenen – national wie international – ein. 
Ein Netzwerk, dass Vielfalt und Diversität tatsächlich seit einem 
dreiviertel Jahrhundert lebt.

Die Erfolge sind mehr als ein paar trockene Paragraphen. Aus 
Forderungen und Kampagnen zu sozialpolitischen oder gleich-
stellungspolitischen Themen wurden Regelungen, die Frauen in 
der Gesellschaft vorangebracht haben. Meilensteine sind für mich 
der erfolgreiche Kampf gegen den Stichentscheid von Vätern oder 
das sogenannte Beamtinnenzölibat. Von unschätzbarem Wert 
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ist die Strafbarkeit von Vergewaltigungen innerhalb einer Ehe 
oder auch das „Nein heißt Nein“ im Sexualstrafrecht. Ebenso 
bin ich große Befürworterin der Frauenquote.

Ohne das unermüdliche Engagement unserer früheren und 
aktuellen Kolleginnen wäre unsere Gesellschaft ganz sicher ein 
Stück weniger gleichberechtigt.

Stellungnahmen und Gutachten aus dem Kreis der Mitglieder 
des djb haben großen Anteil an Meinungsbildungsprozessen und 
Gesetzesverfahren oder richterlichen Entscheidungen.

Jede von uns ist ein Vorbild für Mädchen und junge Frauen, 
die wie wir Jura studieren wollen und einen Rechtsberuf anstre-
ben! Sie alle zeigen ihnen, dass Frauen in diesem Bereich viele 
Möglichkeiten haben, um durchzustarten und nicht an einer 
sogenannten gläsernen Decke scheitern müssen. Verfassungsrich-
terinnen, Bundesministerinnen, leitende Verwaltungsbeamtinnen, 
Anwältinnen, Staatsanwältinnen oder Gerichtspräsidentinnen – 
wir stehen im Vergleich zu anderen Bereichen wirklich gut da.

Nicht nur deshalb würde ich den Fünfundsiebzigsten heute 
gern persönlich mit Ihnen feiern. Leider ist dies nicht möglich – 
ich bin terminlich am Veraltungsgericht gebunden.

Ich danke Ihnen von Herzen für Ihr wertvolles Engagement!
Herzlichen Glückwunsch zu diesem besonderen Jubiläum – 

und vor allem: weiterhin viel Erfolg!

Rede der Bundesministerin des Auswärtigen, 
Annalena Baerbock
zum 75-jährigen Jubiläum des Deutschen Juristinnenbundes 
am 29. Januar 2024 Berlin

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“ Dass dieser einfa-
che Satz im Artikel 3 des Deutschen Grundgesetzes steht, mag 
manchen heute wie eine Selbstverständlichkeit vorkommen

Aber wie Frau Professor Dr. Blumenthal bereits deutlich 
gemacht hat, genau das war es eben nicht. Als vor 75 Jahren 
die Mütter und Väter des Grundgesetzes zusammenkamen, 
wohlgemerkt vier Mütter und 61 Väter, da waren diese fünf 
Wörter eine feministische Revolution. Weil sie da eben nicht 
irgendwie automatisch hineingekommen sind, sondern es am 
Ende eines langen Prozesses und von Diskussionen – das wäre 
sehr diplomatisch beschönigend ausgedrückt, es waren eher 
harte Kämpfe – in diesen Text geschafft haben.

Und das verdanken wir vor allen Dingen dem Engagement 
eines Gründungsmitglieds des Deutschen Juristinnenbundes 
(djb): Elisabeth Selbert. Sie war Mitglied des Parlamentarischen 
Rates, der vor etwas mehr als 75 Jahren eine Verfassung für 
die Bundesrepublik Deutschland ausarbeiten sollte. Zu diesem 
Zeitpunkt konnten Frauen ohne Zustimmung ihres Mannes 
keinen Vertrag schließen, kein Konto eröffnen und keinen Beruf 
ausüben. Elisabeth Selbert hat schon damals sehr klar gesehen: 
Das ist Unrecht. Mit diesem Verständnis, dass es Unrecht war, 
war sie damals allein auf weiter Flur. Sogar weibliche Partei-
kolleginnen haben damals gewarnt: „Willst du wirklich mit 
diesem Satz im Grundgesetz ein ‚Rechtschaos‘ verursachen?“

Ihre männlichen Kollegen haben es nicht so freundlich formu-
liert, sondern begegneten ihr vor allen Dingen mit Spott, Häme 
und persönlichen Anfeindungen. Aber sie ließ sich davon nicht 
einschüchtern. Sie hatte Mut und sie hatte Ausdauer.

Nichtsdestotrotz, und das ist mir extrem wichtig, gerade auch 
für jüngere Kolleginnen hier im Raum oder im Livestream: Wir 
sollten diesen Spott und diese Häme und die persönlichen An-
feindungen nicht einfach so beiseite wischen und sagen, Frauen 
brauchen einfach nur Mut und Ausdauer; denn dann ist es an 
den Frauen, die keinen Mut und keine Ausdauer zeigen, wenn 
sie es nicht hinbekommen.

Und wir haben, glaube ich, alle erlebt, dass dieser Spott und 
diese Häme und heutzutage leider auch noch viel stärker die 
persönlichen Anfeindungen über Social Media kein Zufall sind, 
sondern eine Strategie bleiben. Deswegen ist es an uns allen, 
genau das mit zu benennen und immer da zu sein, wenn das 
ausbricht. Auch das lernen wir von Elisabeth Selbert. Es braucht 
Mitstreiterinnen. Es braucht ein Team. In einer beispiellosen 
Kampagne überzeugte sie tausende Frauen, sich ihr anzuschlie-
ßen. In den Landtagen, in Frauenverbänden, bei Metallarbeitern. 
Und am Ende zeigte dieser Druck Wirkung.

Als am 8. Mai 1949 das Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland einstimmig beschlossen wurde, da wurde auch 
Artikel 3 Absatz 2 angenommen: „Männer und Frauen sind 
gleichberechtigt.“ Wenn man auf dieses Kapitel unserer Ge-
schichte zurückblickt, dann können wir zu Recht sagen: Seitdem 
haben wir als Gesellschaft eine Menge erreicht. Diese Fortschritte 
sind auch ein Verdienst von Verbänden wie dem Deutschen Ju-
ristinnenbund. Wir sehen jetzt, vor allem an der westdeutschen 
Geschichte, was diese Verdienste sind.

Nicht nur, dass zu Beginn endlich Frauen auch ohne Un-
terschrift des Mannes ein Konto eröffnen konnten, arbeiten 
konnten, sondern dass wir den sogenannten Stichentscheid 
abgeschafft haben, durch den Väter bei Konflikten in der Familie 
automatisch das letzte Wort hatten. Dass Vergewaltigung in der 
Ehe heute endlich strafbar ist. Dass Ärztinnen und Ärzte nicht 
mehr kriminalisiert werden, wenn sie auf ihrer Website über 
Schwangerschaftsabbrüche informieren. All diese Meilenstei-
ne wären nicht möglich gewesen ohne die klugen Argumente 
mutiger Juristinnen, ohne die Stimmen der Zivilgesellschaft in 
all diesen Kämpfen.

Die Jüngeren werden sich daran erinnern, an Paragraf 219a. 
Auch da galt wieder: nicht nur Mut und Ausdauer, sondern 
das gemeinsame Angehen gegen Hass, Häme und Spott. Wir 
Frauen haben dabei gesehen, was alles geht, wenn wir diese 
dicken Bretter bohren, sei es manchmal über Jahrzehnte, wie 
Elisabeth Selbert.

Wir Frauen haben dabei gesehen, was 
alles geht, wenn wir diese dicken Bretter 
bohren, sei es manchmal über Jahrzehnte, 
wie Elisabeth Selbert.
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Aber was wir auch feststellen müssen: Echte, vollständige 
Gleichberechtigung haben wir noch nicht erreicht. Ich würde 
aber an dieser Stelle sagen: Weil Demokratien zum Glück immer 
lebendig sind und wir uns immer gemeinsam weiterentwickeln, 
wird es auch nie das Ende, das Erreichen der Fahnenstange geben. 
Nichtsdestotrotz gibt es bei uns in einigen Bereichen noch etwas 
zu tun – und zwar lieber gestern als morgen.

Viele von Ihnen kennen vermutlich die Mechanismen, die 
Kritik und den Hohn, der einem begegnet, wenn man etwas 
verändern will. Und sei es nur, dass man sagt: In einem Entschei-
dungsgremium wäre es doch ganz gut, wenn wir darauf achten, 
dass auch bei uns einigermaßen Gleichberechtigung herrscht. 
In Männerrunden wird einem dann öfter mal erklärt, warum 
man leider ausgerechnet heute keine Frau gefunden hat, weder 
im Vorstand noch im Auswahlgremium.

Oder warum es dann doch irgendwie normal ist, dass der 
männliche Kollege halt 15 Prozent mehr verdient. Ich glaube, 
viele von Ihnen kennen auch dieses höhnische Schmunzeln, 
wenn man sexistische Sprüche kritisiert und darauf hinweist, 
dass das jetzt doch nicht so ein Standardspruch war. Oder die 
Frage so ganz nebenbei: „Ach so, nur noch einmal kurz gefragt, 
wie machen Sie das jetzt eigentlich mit Ihren Kindern? Schaffen 
Sie das wirklich, nächste Woche bei dem Termin dabei zu sein?“ 
Oder auch die hochgezogenen Augenbrauen, wenn man sich 
für Frauenrechte einsetzt, weil es doch gerade in diesen Zeiten 
wirklich wichtigere Dinge gibt als Frauenrechte oder die Än-
derung von Gesetzestexten zum Frauenthema.

Ja, bis heute ist Feminismus ein Triggerwort. Genau deswegen 
haben wir unsere Außenpolitik „Feministische Außenpolitik“ 
genannt. Ich wurde, als wir das vorgestellt haben, zusammen 
mit Svenja Schulze, gefragt: Musste das jetzt sein, dass Sie hier 
so einen Aufruhr machen? Wenn ich das jetzt genannt hätte 
„Umsetzung von Artikel 3 des Grundgesetzes“ oder „Umset-
zung der Frauenrechtskonvention“ – hätte sich, ehrlich gesagt, 
kein Mensch dafür interessiert. Auch deswegen habe ich das 
zu Beginn thematisiert und herausgestellt, dass Gegenwind 
eigentlich immer wieder zeigt, dass man den Finger in genau 
die richtige Wunde gelegt hat.

Nichtsdestotrotz höre ich gerade in dieser Krisenzeit dann 
immer wieder: „Also Frau Baerbock, ist jetzt nicht mal Zeit für 
wirklich harte Sicherheitspolitik? Sind Sie jetzt nicht angesichts 
dieser furchtbaren Krisen und Konflikte endlich in der Realität 
angekommen?“ Die Wahrheit ist: Feministische Außenpolitik 
ist harte Sicherheitspolitik – in einer harten Realität. Denn wer 

die Hälfte der Gesellschaft ausblendet, wird niemals langfristig 
Stabilität und Frieden erreichen können, nirgendwo. Deswegen 
sind für mich – und das ist im Prinzip Kern unserer feministischen 
Außenpolitik – Frauenrechte auch immer ein Gradmesser für 
den Zustand einer Gesellschaft, auch ein Gradmesser für den 
Zustand unserer eigenen Demokratie.

Sabine Fischer hat dazu ein wirklich hervorragendes Buch 
geschrieben. Das kann ich nur allen hier ans Herz legen, weil sie 
genau diese These auf so eindrucksvolle Art mit Fakten unter-
mauert. „Die chauvinistische Bedrohung“, in dem sie deutlich 
macht, wie Sexismus und Imperialismus gerade mit Blick auf 
den brutalen russischen Angriffskrieg kein Zufall sind. Wie die 
Änderung des Strafrechts in Russland 2017, dass man seine Frau 
mehrfach krankenhausreif verprügelt haben muss, bevor das als 
strafrechtliche Anzeige aufgeben werden kann, kein Zufall war, 
wie so oft dargestellt, wenn Frauenrechte unter Druck geraten, 
sondern Teil des massiven Angriffs auf demokratische Prozesse 
und Teil einer imperialistischen Weltanschauung.

Daher ist für uns so wichtig in der feministischen Außenpo-
litik, dass wir eben die Frage von Rechten ganz an den Anfang 
stellen: Rechte, Repräsentanz und Ressourcen. Wir werden 
darauf in der Diskussion auch noch ein bisschen tiefer eingehen. 
Als Auswärtiges Amt haben wir dieses Konzept mittlerweile 
„gemainstreamt“, also in allen Bereichen durchgezogen. Des-
wegen ist es nicht so, dass es eine Abteilung gibt, die sich jetzt 
um feministische Außenpolitik kümmert und die anderen haben 
nichts damit zu tun. Nein, es ist nun Mainstream im ganzen 
Auswärtigen Amt, vom Krisenmanagement bis zu unserer Per-
sonalpolitik – weil es da bei uns auch einiges zu tun gibt – aber 
vor allen Dingen im harten Sicherheitsumfeld.

All diejenigen, die zum Beispiel bei meinen Reisen sagen: 
„Ach Gott, warum treffen Sie sich jetzt auch noch mit Frau-
engruppen?“ Oder: „Warum fahren sie jetzt in das Dorf, wo 
Boko Haram war? Können Sie nicht harte Sicherheitspolitik 
machen?“ – all diejenigen würde ich am liebsten einladen, zu 
diesen Gesprächen dazu zu kommen. Denn härtere Gespräche 
als mit einer Frau, die über acht Jahre von Boko Haram ver-
schleppt worden ist, als 15-jährige damals aus der Schule, die 
einem dann erzählt, wie sie sich selber nach acht Jahren mit 
dann mittlerweile zwei kleinen Kindern aus dieser Gefangen-
schaft befreit hat – ehrlich gesagt, da sind Gespräche mit dem 
russischen Außenminister oder anderen Herren emotional eher 
ein Spaziergang.

Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir mit Blick auf unsere 
feministische Außenpolitik nicht nur viel erklären müssen, 
sondern dass wir auch genau hinschauen müssen, wie wir sie 
ausweiten können. Denn heutzutage ist der offene Spott und 
das Lächerlichmachen nicht mehr ganz so en vogue. Das hat 
man vor gut einem Jahr im Bundestag gesehen, dass das nicht 
so supergut ankommt, wenn man die feministische Außenpolitik 
voll diskreditiert.

Aber das heißt noch nicht, dass sie nicht unter Druck steht. Das 
Lächerlichmachen geht heute etwas anders. Das kommt dann so: 
„Also, Sie machen doch jetzt feministische Außenpolitik, warum 
haben Sie das mit den Mullahs jetzt eigentlich immer noch nicht 

Deswegen sind für mich – und das ist im 
Prinzip Kern unserer feministischen 
Außenpolitik – Frauenrechte auch immer 
ein Gradmesser für den Zustand einer 
Gesellschaft, auch ein Gradmesser für den 
Zustand unserer eigenen Demokratie.
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hinbekommen? Da können wir das doch jetzt gleich sein lassen, 
dass wir uns für Frauenrechte im Iran oder anderen Ländern 
einsetzen sollten.“ Nein, ganz im Gegenteil. Einen größeren 
Gefallen könnten wir ja diesen Regimen gar nicht machen, als zu 
sagen: „Heute haben wir leider nicht innerhalb von 24 Stunden 
das Frauenrechtsproblem gelöst. Deswegen hören wir jetzt auf“.

Was wir gelernt haben, in unserem eigenen Land: Es braucht 
manchmal Jahrzehnte. Genau das ist unser Leitstern. Weil auch 
feministische Außenpolitik kein Zaubermittel ist, sondern bedeu-
tet, dass wir tagtäglich dickste Bretter bohren müssen. Genau 
das machen wir, mit Zuversicht. Wie Elisabeth Selbert. Wir 
wissen, das wissen Sie genauso: Wir brauchen einen langen 
Atem. Deswegen haben wir diesen langen Atem.

Ich möchte in dem Sinne zwei Erfahrungen aus meiner täglichen 
Arbeit mit Ihnen teilen, die deutlich machen, dass dieser lange 
Atem, auch wenn es manchmal länger dauert, jeden Tag einen 
Unterschied machen kann. Weil im Zweifel eine Mutter mit ihren 
Kindern freikommen kann. Das ermöglichen zu können, was ihr 
größter Traum war in all dieser Zeit der Gefangenschaft, woran 
sie sich festgehalten hat: Dass sie endlich wieder zur Schule gehen 
kann. Weil wir in den Flüchtlingscamps sind, in denen wir als 
Auswärtiges Amt fördern, weil wir dort mit den Frauen sprechen 
und nicht nur mit den UN-Behörden oder Institutionen vor Ort, 
um auch mit wenig Geld genau das ermöglichen können: Dass 
wir Bildung nicht nur für die Kinder anbieten, sondern für all die 
Frauen, denen acht Jahre lang ihre Bildung genommen worden ist.

In den ersten Monaten meiner Amtszeit, einige Wochen nach 
Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, bin ich 
nach Bosnien und Herzegowina gefahren. Ich habe dort auch 
mit Überlebenden des Massakers von Srebrenica gesprochen, 
mit Frauen, die mir berichtet haben, wie sie vergewaltigt worden 
sind, wie ihre Töchter vor ihren eigenen Augen vergewaltigt 
worden sind. Die Frauen, die mir berichtet haben, was passiert 
ist, hatten vor allen Dingen einen Wunsch, den sie mir mitteilen 
wollten: „Frau Baerbock, nach all den Jahren ist es noch nicht 
vorbei. Ich spüre diesen Schmerz jeden Tag, aus jeder Pore.“ Weil 
es keine Gerechtigkeit gegeben hat. Nach wie vor nicht für die 
Mütter von Srebrenica und ihre Töchter – für einige schon, aber 
eben nicht für alle. Weil Vergewaltigung damals als fast schon 
natürliche Begleiterscheinung von Kriegen angesehen wurde.

Am schlimmsten, so haben es mir diese Frauen berichtet, 
am schlimmsten ist nach wie vor dieses Gefühl, dass die Täter 
straflos bleiben und unter ihnen sind. Das Gefühl, dass der 
Schmerz nie aufhören kann, wenn man für seine eigene Tochter, 
deren Vergewaltigung man schon nicht verhindern konnte, diese 
Gerechtigkeit nach wie vor nicht schaffen konnte.

Es ist ein Gefühl, dass man an so vielen Orten der Welt 
spürt. Heute begegnet es mir überall. In Flüchtlingslagern im 
Nordirak, wo Überlebende des IS-Völkermords gerade in den 
letzten Monaten oder während Corona Selbstmord begangen 
haben, weil sie das Trauma der Vergewaltigung nicht verarbeiten 
konnten, aber auch, weil sie wussten, dass die Täter ein paar 
Kilometer entfernt leben.

Man spürt es ebenso ganz akut in Butscha, im Umland von 
Kiew, in Mariupol. In den Gesprächen mit ukrainischen Frauen, mit 
Mädchen, auch mit ukrainischen Männern, die von systematischer 
sexualisierter Gewalt in russischer Kriegsgefangenschaft berichten.

Man spürt es jetzt im Nahen Osten, wo die Hamas am 7. 
Oktober sexualisierte Gewalt bewusst als Waffe eingesetzt hat, 
gezielt Frauen vergewaltigt und verschleppt hat, ihre Taten – 
ähnlich der Methode und Struktur beim IS – bewusst gefilmt 
und im Netz verbreitet hat. Und warum? Weil sie die israelische 
Gesellschaft ins Mark treffen wollten. Weil Vergewaltigung eine 
systematische Kriegswaffe ist, um Frauen in Gesellschaften zu 
brechen.

In Ruanda, wo ich vor ein paar Wochen war, da haben sie das 
sehr deutlich im Ge-nocide Memorial auf den Punkt gebracht: 
„A genocide that doesn‘t touch women is not a genocide.“

Es ist der Kern des Versuchs, Gesellschaften zu zerstören. 
Deswegen ist es der Kern unserer Arbeit, auf die Sicherheit von 
Frauen gerade in Krisenkonflikten und Krisensituationen zu 
schauen, ganz aktuell im Sudan. Da waren es vor allen Dingen die 
Frauen, die vor fünf Jahren bei den Protesten zur Absetzung des 
Diktators al-Bashir beigetragen haben. Auch da sehen wir, dass 
die Stärke von Frauenbewegungen in diesen Tagen so einen mas-
siven Unterschied macht, weswegen repressive Systeme besonders 
die Frauen fürchten und an die Rechte von Frauen herangehen.

Auch deswegen ist es jetzt kein Zufall, dass, nachdem vor 
fünf Jahren vor allem die Frauen für Demokratie und Freiheit 
eingestanden haben, im aktuellen Sudan-Bürgerkrieg jetzt wieder 
die Frauen diejenigen sind, die am systematischsten bekämpft 
werden. Auch hier wieder: Massenvergewaltigung als systemi-
sche Waffe gegen Frauen.

Die Frauenrechtlerinnen und Anwältinnen, mit denen ich 
gerade gesprochen habe, haben das so deutlich gesagt: „Dieser 
Krieg im Sudan ist ein Krieg gegen Frauen. Weil sie wissen: Nur 
mit den Frauen würden wir zurückkommen zur Demokratie.“

Um gerade diese mutigen Frauen, die dort so kämpfen, aus 
ihrer Ohnmacht herauszuholen, genau deswegen ist die Arbeit 
von Ihnen hier, von Juristinnen nicht nur in Europa, sondern 
weltweit so wichtig: Weil diese Frauen das Vertrauen haben, 
dass ihnen eines Tages Recht gegeben wird.

Genau deswegen setzen wir uns als Auswärtiges Amt weiter 
gegen Straflosigkeit ein. Nach den Verbrechen von Srebrenica 
und weiteren ist einiges passiert, damit wir diese Unterdrückung 

 S Annalena Baerbock und Ursula Matthiessen-Kreuder; Foto: djb

djbZ_2_2024.indb   77djbZ_2_2024.indb   77 16.07.2024   08:19:0016.07.2024   08:19:00

https://doi.org/10.5771/1866-377X-2024-2-72 - Generiert durch IP 216.73.216.103, am 04.03.2026, 03:19:46. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/1866-377X-2024-2-72


djbZ 2/202478

75 Jahre djb | Annalena Baerboc  Rede zum 75-jährigen Jubiläum des Deutschen Juristinnenbundes 

und damit das „Stillmachen“, das „Zum-Schweigen-Bringen“ 
von Frauen endlich durchbrechen können. Die Jugoslawien-
Tribunale Mitte der 1990er Jahre haben damals diesen Wandel 
eingeleitet, auch weil Frauenrechtlerinnen und Verbände wie der 
Deutsche Juristinnenbund so Druck gemacht haben.

Es war auch der djb, der sich damals als einer der ersten und 
sehr entschieden – gegen massiven Gegenwind – dafür eingesetzt 
hat, dass Vergewaltigung als eigenständiger Punkt in die Ankla-
geschrift gegen den Ex-Serbenführer Karadzic aufgenommen 
wird. Und die Argumente dagegen hören wir auch heute immer 
noch so oft, wie bei den IS-Anklagen. „Das können wir doch 
unter ‚Terrorismus‘ subsumieren. Das können wir doch unter 
‚Verbrechen gegen die Menschlichkeit‘ subsumieren.“ Aber 
genau dann würden wir die Methode, dass es kein Zufall war, 
dass der Angriff direkt als sexualisierte Gewalt gegen Frauen 
geht, verschweigen und den Opfern kein Recht zusprechen.

Mittlerweile haben wir viele Lücken im Völkerstrafrecht 
schließen können. Seit 2002 kann der Internationale Strafge-
richtshof diese Gewalttaten verfolgen, die jetzt ausführlicher 
und besser kodifiziert sind: Vergewaltigung, sexuelle Sklave-
rei, Nötigung zur Prostitution, erzwungene Schwangerschaft, 
Zwangssterilisation. All das zählt heute als Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit und wird nicht mehr subsumiert. So steht es 
in Artikel 7 des Römischen Statuts. Was das jetzt aber heißt, ist, 
dass es dort nicht nur kodifiziert ist, sondern dass die Täter auch 
zur Rechenschaft gezogen werden für die gezielten Verbrechen 
an Frauen und Mädchen in der Ukraine, wegen der Verbrechen 
der Hamas oder der Milizen in Sudan. Nur dann haben wir eine 
wirkliche Chance auf Gerechtigkeit und damit eine wirkliche 
Chance auf Frieden und Versöhnung.

An dieser Stelle möchte ich deswegen all diejenigen Juristin-
nen, vor allen Dingen Strafverteidigerinnen, besonders hervorhe-
ben und ihnen danken, denn neben der Arbeit, die hier vor Ort 
bei uns gemacht wird, sind es besonders im gesetzgeberischen 
Bereich und auch im internationalen Kontext diejenigen, die 
in die internationalen Missionen gehen und dann vor Ort als 
internationale Anwältinnen, als Strafverteidigerinnen in den 
Prozessen vor Ort Frauen, zum Beispiel auf dem Land, in einer 
Bürgerkriegssituation beistehen.

Ich glaube, wir könnten ewig weiter sprechen, wie dick das 
Brett ist. Wir sehen das gerade auch mit Blick auf das Verbrechen 
der Aggression, eigentlich dem Kernverbrechen des Völkerstraf-
rechts. Auch hier gilt, wenn man einmal anfängt, ist die erste 
Reaktion oft: „Um Gottes Willen, warum ist denn das jetzt 
Ihre Priorität in diesen Zeiten? Brauchen wir denn wirklich so 
etwas Langweiliges und Trockenes wie Völkerrecht, mit dem 
Sie sich beschäftigen?“ Aber auch hier ist es aus meiner Sicht 
notwendig, dass wir unsere Kräfte gemeinsam bündeln, um eben 
die Stärke des Rechtes in Zukunft deutlich zu unterstreichen 
und nicht das Recht des Stärkeren.

Mein zweiter Punkt der feministischen Außenpolitik, den ich 
hier teilen möchte, ist ein ganz anderer. Eben nicht die kodifi-
zierte Rechtsfrage, sondern unsere Haltung in der feministischen 
Außenpolitik, aber gerade auch bei der Stärkung des interna-
tionalen Völkerrechts. Denn: Feministische Außenpolitik ist 

keine Politik des erhobenen Zeigefingers. Auch das ist eines der 
Hauptargumente, mit dem aus meiner Sicht versucht wird, die 
ganze Frage von feministischer Außenpolitik oder Frauenrechten 
zu diskreditieren. „Naja, Sie reisen da in die Welt und wollen 
jetzt anderen erklären, wie das so mit den Frauenrechten ist.“

Das Grundverständnis dessen ist ja schon, dass an anderen 
Orten der Welt Frauen ihre Rechte gar nicht leben wollen wür-
den. Was für ein Verständnis von Menschenrechten oder von 
Frauenrechten, dass man sagt, in anderen Regionen der Welt 
hätte das eben keine Bedeutung.

Auch hier ist die Kodifizierung der letzten Jahrzehnte so 
zentral gewesen, weil ich darauf antworten kann: Ja, wenn alle 
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte unterzeichnet 
haben, die Konvention zum Schutz von Frauen unterzeichnet 
haben, dann ist es ja offensichtlich keine Erfindung nur von 
einzelnen Ländern.

Das heißt aber auch, dass wir mit Blick auf die Zusammen-
arbeit vor allem Bündnisse vorantreiben wollen. Deswegen 
möchte ich ganz offen und ehrlich sagen: Nein, die deutsche 
Außenministerin hat sich die feministische Außenpolitik nicht 
ausgedacht – es wäre schön gewesen, aber ich habe es nicht 
getan. Rechte, Ressourcen, Repräsentanz haben besonders die 
Schwedinnen stark geprägt. Aber die eigentliche Idee kam von 
vielen, auch von Regierungen aus Lateinamerika. An viele Orte, 
an die ich jetzt reise, zum Beispiel Südafrika, da war die erste 
Begrüßung – mit ihnen hatten wir unterschiedliche Positionen, 
auch zum Russlandkrieg und anderen Fragen – der positivste 
Satz, den ich als erstes gehört habe: „Jetzt habt ihr das endlich 
auch verstanden mit den Frauenrechten. Gott sei Dank können 
wir mit euch darüber jetzt vernünftig reden.“

Weil sie aus ihrem Kampf gegen die Apartheid, wo damals die 
westdeutsche Regierung nicht an der Seite derjenigen gestanden 
hat, die für ihre Rechte eingestanden sind, das Verständnis hatten: 
„Wenn es auf die Menschenrechte ankommt, dann kann man 
nicht automatisch auf sie zählen.“

Auch hier, unser Weltbild „Wir sind die Vorreiter“ – da muss 
man ehrlichkeitshalber sagen: Wenn man in die Welt geht, ist 
das anders. Daher ist für mich auch hier die Leitlinie eine große 
Frau, die verstorbene amerikanische Verfassungsrichterin Ruth 
Bader Ginsburg, die einmal gesagt hat: „Kämpfe für Dinge, die 
dir wichtig sind, aber kämpfe so, dass andere sich dir anschließen 
wollen.“ Deswegen ist auch für mich bei all diesen Fragen Ihr 
Einsatz, der Einsatz des Deutschen Juristinnenbundes, für all die

Erfolge – gerade auch international – so wichtig: an Dinge 
anzuknüpfen, bei denen andere schon vorangegangen sind.

Zum Beispiel die Istanbul-Konvention. Wenn ich in Länder 
reise, zum Beispiel in Zentralasien und sage: „So, ich wollte euch 
das jetzt mal mit den Frauenrechten erklären“. Dann geht es hier 
rein und da wieder raus. Wenn man die Frage stellt: „Warum 
habt ihr die Istanbul-Konvention eigentlich damals ratifiziert?“ 
oder „Warum habt ihr diesen Artikel noch nicht umgesetzt?“

Dann ist das schon eine andere Öffnung. Am besten klappt 
es, wenn ich sage: „Ich wollte mal fragen, wie das bei euch hier 
mit der Repräsentanz so funktioniert, weil wir leider im Deut-
schen Bundestag von 50 Prozent noch weit entfernt sind, wir 
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sind gerade mal über 30 Prozent. Wie habt ihr das in Ruanda 
eigentlich hinbekommen, dass ihr bei über 50 Prozent seid?“

Oder in der Mongolei zu hören, dass sie jetzt in einer nächsten 
Gesetzesreform die Quote für ihr Parlament eingeführt haben. 
Die Anknüpfungspunkte dort zu suchen, wo andere Länder 
schon weiter sind, öffnet dann auch die Möglichkeiten, über 
Punkte zu sprechen, bei denen Deutschland weiter ist, zum 
Beispiel beim Kampf gegen häusliche Gewalt.

Wie wichtig das ist, das erleben wir, nicht nur bei uns hier 
in Deutschland, sondern überall auf der Welt. Was ich vorhin 
angedeutet habe, mit Blick auf Gradmesser von Demokratien: 
Überall auf der Welt, wo häusliche Gewalt zunimmt oder stark 
verbreitet ist, ist in allen Gesetzesbereichen die Gerechtigkeit 
eher reduziert. Deswegen haben wir auch in Deutschland noch 
ein dickes Brett zu bohren, auch bei der Umsetzung der Istanbul-
Konvention. In Deutschland werden jede Stunde mehr als 14 
Frauen Opfer von Partnerschaftsgewalt. Uns allen ist das be-
kannt, aber leider nicht allen in unserer Gesellschaft.

Beinahe jeden Tag versucht ein Partner oder ein Ex-Partner 
eine Frau zu töten. Deshalb ist es für uns so wichtig, dass wir 
mit Blick auf die Istanbul-Konvention nicht nur über andere 
sprechen, sondern immer wieder schauen, wie wir unseren ei-
genen internationalen Verpflichtungen gerecht werden können 
und unsere Standards erhöhen.

Vor zwei Jahren hat eine Gruppe von unabhängigen Expertin-
nen und Experten des Europarates die Umsetzung der Istanbul-
Konvention in Deutschland evaluiert. Diese Empfehlungen der 
Gruppe sind wichtig und ich würde sie hier auch noch einmal 
teilen, weil wir bei einigen Punkten noch ein bisschen Unterstüt-
zung brauchen, um das in allen relevanten Gesetzen einfließen zu 
lassen. So sieht zum Beispiel Artikel 46 der Konvention explizit 
vor, dass ein tätlicher Übergriff härter bestraft werden sollte, 
wenn er von einem Partner oder Ex-Partner ausgeübt wird.

Ich glaube, die Erfahrung von denjenigen von Ihnen, die in 
Strafgerichten tätig sind, zeigen im Zweifel eher das Gegenteil. 
Auch heute findet man noch Urteile oder Verhandlungen, in 
denen deutlich wird, worauf der Deutsche Juristinnen-bund 
immer wieder hingewiesen hat: dass die Partnerschaft als straf-
mildernd wahrgenommen wird, zum Beispiel bei Tötungsde-
likten. Da konnte es für einen Täter strafmildernd sein, wenn 
er eine intime Beziehung zu seinem Opfer hatte. Nach der 
Logik: Es kann keine Heimtücke sein – was wir mit Blick auf 
Mord und andere Fragen mitberücksichtigen –, wenn der Mann 
seine eigene Frau oder Freundin umbringt. Es ist ja schließlich 
„seine“ Frau.

Im letzten Jahr hat der Bundestag, haben wir versucht, 
genau das anzugehen, auch nach ganz vielen Hinweisen aus 
dem Juristinnenbund und von anderen. Deshalb haben wir eine 
Gesetzesänderung erlassen, mit der „geschlechterspezifische“ 
und „gegen die sexuelle Orientierung gerichtete“ Beweggrün-
de explizit als strafverschärfend aufgenommen werden. Diese 
Tatmotive müssen damit ausdrücklich benannt und verhandelt 
werden. Das ist ein Schritt vorwärts.

Aber wir sind noch nicht da, wo wir nach der Istanbul-
Konvention sein sollten. Ein weiteres Beispiel, das, glaube ich, 

alle mit Kindern stark umtreibt, ist die Umsetzung von Artikel 
31 der Istanbul-Konvention. Damit verpflichtet sich Deutschland 
dazu, bei Entscheidungen zu Sorge- und Umgangsrecht von Kin-
dern stärker zu berücksichtigen, wenn der Partner schon einmal 
gewalttätig war, gerade auch gegenüber der Mutter der Kinder. 
Viele Nichtregierungsorganisationen und auch der Deutsche 
Juristinnenbund haben kritisiert, dass deutsche Familiengerichte 
häufig den Kontaktanspruch des Täters höher bewerten als die 
Sicherheit von Frauen und Kindern. Aber eine der furchtbaren 
Folgen ist, dass es heißt: Ihre Angst ist hier egal.

Auch da kann ich einigen einen guten Beitrag, ein Radio-
feature empfehlen, das dazu gemacht wurde. Wenn man sich 
das anhört; eine Juristin, die das einmal durchgegangen ist, mit 
Blick auf das Sorgerecht für ihre Tochter und wie es am Ende 
geendet ist. Die Journalistin, die darüber berichtet, beginnt den 
Beitrag: „Wenn ich diese Recherchen nicht selber gemacht hätte, 
hätte ich niemals mein eigenes Feature geglaubt – dass das bei 
uns in Deutschland noch so möglich ist.“

Denn nach wie vor kann es in Entscheidungen so sein, dass 
Kinder dazu gezwungen werden, mit Vätern Zeit zu verbringen, 
von denen sie selbst oder ihre Mütter misshandelt worden sind. 
Diesen Zustand, diesen Missstand hat die Expertengruppe des 
Europarats kritisiert. Auch das ist wieder nicht so einfach, eine 
einfache Veränderung der jetzigen Gesetzeslage, weil natürlich 
der Umgang der Kinder mit beiden Elternteilen unglaublich 
wichtig ist.

Aber es ist ein dickes Brett, was wir aus meiner Sicht metierü-
bergreifend gemeinsam bearbeiten sollen. Genau deswegen haben 
wir als Bundesregierung diese Empfehlungen ernst genommen, 
haben eine unabhängige Berichterstatterstelle eingerichtet und 
wollen in dem Bereich, gerade das Familienministerium, weiter 
vorangehen, um die Prävention und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen weiter einzudämmen.

Warum erzähle ich all diese Beispiele? Weil ich glaube, weder 
die Außenpolitik noch das Recht ist dazu da, abstrakt Dinge 
zu formulieren oder Veränderungen auf den Weg zu bringen, 
sondern es geht immer um die Menschen. Es geht immer auch 
um den Einzelfall. Natürlich leiten wir aus dem Einzelfall noch 
keine Politik ab. Aber die Summe der Einzelfälle zu sehen, das 
Licht gerade auf diejenigen, die nicht selbst für sich kämpfen 
können, ganz, ganz grell zu machen, das ist unser Auftrag und 
das ist Teil von feministischer Außenpolitik. Das heißt auch, die 
dunklen Flecken in Rechtsprechung und Gesetzgebung oder in 
internationalen Verträgen auszuleuchten.

Das Brett ist dick, deswegen brauche ich auch da weiterhin 
Ihre Unterstützung. Deswegen bin ich sehr dankbar, jetzt für 
meinen Bereich der Außenpolitik, dass so viele internationale 
Juristinnen nicht nur heute hier sind, sondern dass wir in unseren 
unterschiedlichen Gerichtshöfen international so kompetente 
Frauen haben, mit denen wir eng zusammenarbeiten und die 

Das Brett ist dick, deswegen brauche ich 
auch da weiterhin Ihre Unterstützung
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immer wieder deutlich machen: Es lohnt sich. Es lohnt sich, 
auch wenn es Zeit braucht.

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“ Elisabeth Selbert 
hat ihren Kampf für Artikel 3 einmal als Sternstunde ihres Lebens 
bezeichnet. Die Geschichte dieses Satzes zeigt, wie wichtig diese 
Veränderung ist. Deswegen ist es auch kein Zufall, dass wir als 
Auswärtiges Amt das Schutzprogramm nach ihr benannt haben, 
mit dem wir auf der ganzen Welt gefährdeten Menschenrechts-
verteidigerinnen einen sicheren Zufluchtsort bei uns geben. Denn 
wir brauchen diese internationalen Mitstreiterinnen.

Die im letzten Jahr verstorbene Ehrenpräsidentin des djb, 
Lore Maria Peschel-Gutzeit, hat einmal geschildert, wie sie 
Anfang der 1990er Jahre in der Gemeinsamen Verfassungs-
kommission saß, die im Auftrag von Bundesrat und Bundes-
tag Empfehlungen zur Anpassung des Grundgesetzes abgeben 
sollte. Dass sie nämlich genau das erlebt hat, was Elisabeth 
Selbert vorher bei Artikel 3 erlebt hat und wie wichtig es war, 
dass sie etliche Zeit später diese Mitstreiterinnen hatte. Denn 
auch dort war die Ergänzung von Artikel 3 im Grundgesetz, 
die sie vorschlug, kein Selbstläufer, sondern ist auf heftigen 
Widerstand gestoßen.

Andere Kommissionsmitglieder haben ihre Vorschläge da-
mals abgetan. Nicht als „Rechtschaos“ wie noch Jahrzehnte 
davor, sondern, so charmant, als „Quallenfett“. Heute würde 
man vermutlich sagen „Gedöns“. Ihr großer Vorteil: Sie hatte 
nicht nur mehr Mitstreiterinnen hier bei uns in Deutschland, 
sondern sie konnte auf sehr viele andere Länder verweisen, wo 
dieses sogenannte „Quallenfett“ offensichtlich zur Stärkung der 
Gesellschaft und des Rechtes beigetragen hat. Am Ende setzte 
sie sich bekanntermaßen durch. Deswegen steht heute unter 
Artikel 3 auch der Satz: „Der Staat fördert die tatsächliche 
Durchsetzung der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern und wirkt auf die 
Beseitigung bestehender Nachteile hin.“

Wir alle wissen, wie wichtig dieser Satz 
ist. Dass bei jeder Frage, warum denn jetzt, 
wenn schon zwei Frauen mit dabei sind, 
noch eine dritte Frau dazukommen müsse, 
damit man irgendwie auf die 50 Prozent 
kommt – ob das nicht eine Diskriminie-
rung der Männer sei?

Ich jedenfalls verweise dann jedes Mal 
auf unser Grundgesetz. Deshalb bin ich 
sehr, sehr dankbar, dass Frau Peschel-
Gutzeit, diesen Satz dort mit reingeschrie-
ben hat, um deutlich zu machen: Es ist 
Verfassungsauftrag, dass wir uns nicht 
damit begnügen, dass die Frauen schon 
irgendwie kommen. Weil sie doch noch an 
einige Decken stoßen, ist es unser staat-
licher Auftrag, genau das voranzutreiben 
und das weiter gemeinsam zu tun. Das ist 
es, worum es uns allen geht.

Ich möchte zum Abschluss deswegen, 
weil es ja heute ein Geburtstag ist, die 

vielen, vielen positiven Dinge, die ich hoffentlich anreißen 
konnte, die Sie erwähnt haben, nicht unter den Tisch fallen 
lassen. Wir haben alle gemeinsam so viel erreicht. Sie haben 
so viel erreicht.

Diejenigen, die seit Jahrzehnten für Gleichberechtigung in 
Deutschland und für Gleichberechtigung international gekämpft 
haben. Sie haben damit so viel erreicht für Gerechtigkeit und 
für Sicherheit, weil Gleichberechtigung, Feminismus, die glei-
chen Rechte, die gleiche Teilhabe und die gleichen Ressourcen 
kein Gedöns sind, sondern sie stärken unsere Demokratie und 
unsere Gesellschaft. In diesem Sinne herzlichen Dank für 75 
Jahre Frauen- und damit harte Sicherheitspolitik. Vielen Dank 
für 75 Jahre Stärkung unseres Landes und Stärkung unserer 
Demokratie.

Ich freue mich schon darauf, wenn wir in 25 Jahren dann 
gemeinsam das 100. Jubiläum feiern, dass wir zurückschauen 
und sagen können: „Ja, ja, da hat es ein bisschen Spott und 
Häme gegeben. Es brauchte Mut und Ausdauer, aber es hat 
unser Land besser, stärker und sicherer gemacht.“

Herzlichen Dank.

 S Annalena Baerbock und Ursula Matthiessen-Kreuder; Foto: djb

Wir haben alle gemeinsam so viel erreicht. 
Sie haben so viel erreicht.

„Machen Sie weiter wie bisher – mein Wunsch ist, dass Sie noch 
erfolgreicher sind als bisher“ – Bundesaußenministerin 
Annalena Baerbock

Vielen Dank für 75 Jahre Stärkung unseres 
Landes und Stärkung unserer Demokratie.

djbZ_2_2024.indb   80djbZ_2_2024.indb   80 16.07.2024   08:19:0216.07.2024   08:19:02

https://doi.org/10.5771/1866-377X-2024-2-72 - Generiert durch IP 216.73.216.103, am 04.03.2026, 03:19:46. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/1866-377X-2024-2-72


81djbZ 2/2024

Feministische Außenpolitik in Zeiten von Krisen und Konflikten | 75 Jahre djb

Gespräch: Feministische Außenpolitik in Zeiten von Krisen und Konflikten

S Auf dem Panel: Valentina Chiofalo, Prof. Dr. Susanne Baer, LL.M., Prof. Dr. Leonie Steinl, LL.M. und Dilken Çelebi, LL.M. (v.l.n.r.); Foto: djb

S Prof. Dr. Susanne Baer, LL.M.; Foto: djb

S Dilken Çelebi, LL.M.; Foto: djb

S Prof. Dr. Leonie Steinl, LL.M.; Foto: djb

„Die Schönheit des Deutschen Juristinnenbundes liegt doch 
darin, ganz viele Frauen mit ganz unterschiedlichen 
politischen Positionen zu ganz vielen Fragen der 
Gleichberechtigung zu versammeln und dann – in manchmal 
durchaus harter Kompromissfindung – Positionen zu 
entwickeln, die insgesamt überzeugen können.“

„Feministische Außenpolitik kann nur funktionieren, wenn wir sie 
auch verbinden mit so etwas wie feministischer Innenpolitik. Die 

Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems ist für mich kein 
tragbarer Kompromiss, weil diese Reform Geschlechtergerechtigkeit 

und geschlechtsspezifische Aspekte außer Acht lässt. Wir müssen auch 
das Asyl- und Aufenthaltsrecht geschlechtergerecht gestalten.“ 

„Ich sehe eine große Gefahr in den global sehr gut vernetzten 
rechten Bewegungen, die alles zurückdrängen und vernichten 
wollen, wofür feministische Bewerbungen immer gekämpft 
haben. Diese Gefahr ist insbesondere in einem Bereich 
omnipräsent: reproduktive Rechte und Gesundheit.  
Hier müssen wir ganz wachsam 
sein, uns international vernetzen 
und solidarisieren.“
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S Die ehemaligen djb-Präsidentinnen Ramona Pisal und Jutta Wagner mit 

der ehemaligen djb-Vizepräsidentin Renate Maltry (v.l.n.r.); Foto: djb

S Lieber gleichberechtigt als später: Dilken Çelebi, LL.M., Valentina Chiofalo, 

Ursula Matthiessen-Kreuder und Prof. Dr. Leonie Steinl, LL.M. (v.l.n.r.); Foto: djb

Zu Gast beim djb-Jubiläum 

S djb-Präsidentin Ursula Matthiessen-Kreuder mit der ehemaligen djb-

Präsidentin Margret Diwell sowie der djb-Ehrenpräsidentin Ursula Raue

S Mitarbeiterinnen der djb-Geschäftsstelle: Judith Marie Nitschke, Dr. Johanna

Montanari, Amelie Schillinger und Cornelia Dahlitz (v.l.n.r.); Foto: djb
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